
Gemeinde Kalkhorst

Beschlussvorlage
BV/02/22/215-2
öffentlich

Teilfortschreibung des Regionalen 
Raumentwicklungsprogramms 

Westmecklenburg, Kap. 4.1 Siedlungsstruktur 
und Kap. 4.2 Stadt- und Dorfentwicklung, hier: 

2. Beteiligungsstufe
Organisationseinheit:
Bauwesen

Datum
06.10.2022

Bearbeiter:
Antje Hettenhaußen

Verfasser:
Hettenhaußen, Antje

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Bauausschuss der Gemeinde Kalkhorst 
(Vorberatung) 27.10.2022 Ö

Sachverhalt:
Der Regionale Planungsverband beteiligt die Gemeinden an der 
Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramm 
Westmecklenburg für die Kapitel 4.1 Siedlungsentwicklung und 4.2 
Wohnbauflächenentwicklung.
Seitens der Verwaltung wurde das in der Gemeinde für die Bauleitplanung 
zuständige Planungsbüro Hufmann gebeten, eine Stellungnahme vorzubereiten, 
die die Belange der Gemeinde widerspiegelt. Die Stellungnahme befindet sich in 
der Anlage. 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt, die in der Anlage 
beigefügte Stellungnahme im Beteiligungsverfahren einzureichen. 

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
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über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
Haushaltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 Stellungnahme der Gemeinde Kalkhorst öffentlich

2 Analyse RREP öffentlich

3 Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg öffentlich
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Entwurf der Teilfortschreibung der Kapitel 4.1 Siedlungsentwicklung und 4.2 

Wohnbauflächenentwicklung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms 

Westmecklenburg (Stand: Juni 2022) 

 

2. Beteiligungsstufe 

 

Vorschlag für eine Stellungnahme der Gemeinde Kalkhorst 

 

Die Gemeinde Kalkhorst stimmt mit dem Kapitel 4.1 im Wesentlichen überein und gibt 

drei Anregungen: 

 

1. Es wird das Einfamilienhaus als flächen- und ressourcenintensiv kritisiert und 

angeregt auf Einfamilienhäuser zu verzichten. 

Die Gemeinde Kalkhorst möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, 

dass das Einfamilienhaus einerseits der tatsächlichen Nachfrage im ländlichen 

Raum entspricht und andererseits in Bezug auf den Programmpunkt 4.1 (9) 

„Ortsbild, Baukultur und Denkmalschutz“ der typischen und historischen Dorf-

bebauung entspricht. Eine Zunahme des motorisierten Individualverkehrs ist 

auch bei anderen Wohnformen als dem Einfamilienhaus gegeben. 

Die Gemeinde gibt überdies zu Bedenken, dass bei dem Verzicht auf Einfamili-

enhäuser und Anwendung einer verdichteten und höheren Bebauung der Ent-

wicklungsrahmen mit der ausschließlichen Flächenbegrenzung dazu benutzt 

werden kann, eine beträchtliche Anzahl an Wohneinheiten zu realisieren, da 

diese durch die Raumordnung nicht begrenzt werden. 

2. Zur Vermeidung der Zersiedlung wird in Programmpunkt 4.1 (4) die Überpla-

nung von Splittersiedlungen ausgeschlossen. 

Die Gemeinde weist darauf hin, dass eine Überplanung auch dazu dienen kann, 

die Umwidmung von Dauerwohnen in Ferienwohnen gemäß Programmpunkt 

4.2 (8) zu verhindern. In diesen Fällen ist weder die Verfestigung einer Splitter-

siedlung beabsichtigt, noch die Schaffung von neuem Wohnraum. 

Die Gemeinde betont weiterhin, dass der Begriff der Splittersiedlung sehr stark 

von einem subjektiven Verständnis und dem Einzelfall abhängt. Eine Bewertung 

als Splittersiedlung darf in keinem Fall die historischen Gründe für die Entste-

hung von Siedlungen in Mecklenburg außer Acht lassen. Die behördliche Ein-

schätzung als Splittersiedlung kann als Instrument zur Verhinderung von Pla-

nungen missbraucht werden. Der Einschränkung der gemeindlichen Planungs-

hoheit ist Einhalt zu gebieten. 

Es sollte daher mindestens klargestellt werden, dass nur Überplanungen von 

Splittersiedlungen ausgeschlossen sind, die zu einer weiteren Verfestigung füh-

ren und zum Ziel haben, neuen Wohnraum zu erschließen. 

3. Das unter Programmpunkt 4.1 (4) genannte Ziel, die Entstehung neuer Sied-

lungsbänder zu verhindern, wird geteilt und entspricht auch nicht einer geord-

neten städtebaulichen Entwicklung. In der Planungspraxis werden derartige Be-

bauungsstrukturen ohnehin nicht vertreten. 

 

Die Gemeinde Kalkhorst sieht ihre Belange in Bezug auf die Wohnbauflächenentwick-

lung ausreichend berücksichtigt und stimmt mit den Zielen und Grundsätzen in Kapitel 

4.2 weitestgehend überein. Vier Anregungen zum Kapitel 4.2 werden gegeben: 
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1. In Abbildung 1 wird angeführt, dass Wohnbauflächen in Bebauungsplänen nach 

§ 13a nicht auf den Entwicklungsrahmen angerechnet werden, wenn sie aus 

dem Flächennutzungsplan entwickelt sind. Da bei Bebauungsplänen nach 

§ 13a der Flächennutzungsplan gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 verfahrensfrei ange-

passt werden darf, sind diese Bebauungspläne nach einschlägiger Auffassung 

vom Entwicklungsgebot ausgenommen. (vgl. EZBK/Runkel, 145. EL Februar 

2022, BauGB § 8 Rn. 23) Der Halbsatz sollte daher entfallen. 

2. Der Entwicklungsrahmen bezieht sich neben den Wohngebieten auch auf die 

verschiedenen Mischgebiete. Die Gemeinde Kalkhorst geht davon aus, dass 

bei den Mischgebieten maximal 50 % der Fläche auf den Entwicklungsrahmen 

für die Wohnbauflächenentwicklung angerechnet werden. Dies sollte klarge-

stellt werden. 

3. Die Gemeinde geht davon aus, dass bei dem zusätzlichen Entwicklungsrahmen 

nach Programmpunkt 4.2 (6) lediglich ein Kriterium erfüllt sein muss. Dies sollte 

klargestellt werden. 

4. Die Gemeinde geht davon aus, dass bei der Berechnung des Entwicklungsrah-

mens jeder Einwohner zählt, d.h. jede angefangenen 500 Einwohner mitberech-

net werden, so dass auch Dezimalzahlen entstehen können. 

 

Zu dem Umweltbericht nimmt die Gemeinde Kalkhorst wie folgt Stellung: 

Der auf Seite 16 gegebene Hinweis zu besonders hochwertigen Landschaftsbestand-

teilen sollte ein angemessener Abstand eingehalten werden, ist aus Sicht der Ge-

meinde viel zu allgemein und entbehrt eine Definition, was „besonders hochwertig“ und 

„angemessen“ ist. Der Hinweis sollte präzisiert werden oder entfallen. 

 

Anlage (nicht Bestandteil der Stellungnahme) 

Analyse der Teilfortschreibung Kapitel 4.1 und 4.2 des RREP WM aus der Perspektive 

der Gemeinde Kalkhorst 
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Analyse der Teilfortschreibung Kapitel 4.1 und 4.2 des RREP WM aus der Per-

spektive der Gemeinde Kalkhorst, Juni 2022 

 

Wohnbauflächenentwicklung 

Nach Programmpunkt 4.2 (5) wird den nicht zentralörtlichen Gemeinden ein Entwick-

lungsrahmen von 1 ha pro 500 Einwohner bis 2030 gewährt. Für Kalkhorst würde dies 

bedeuten, dass 3,6 ha (1812/500) Wohnbaufläche bis 2030 entwickelt werden dürften. 

Nach Programmpunkt 4.2 (6) wird u.a. Gemeinden in Tourismusschwerpunkträumen 

und jenen, die infrastrukturell prädestiniert sind – beides trifft auf Kalkhorst zu – ein 

zusätzlicher Entwicklungsrahmen von 0,5 ha zugestanden. Für Kalkhorst bedeutet 

dies eine maximale Fläche von 5,4 ha für den Wohnungsbau bis 2030. 

Die aktuellen Planungen der Gemeinde Kalkhorst umfassen ca. 4 ha (B-Pläne Nr. 28, 

30, 31) und sind somit innerhalb der Vorgabe. Der Gemeinde stünden folglich noch 

1,4 ha bis 2030 für weitere Planungen zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Innenent-

wicklung möglich. Maßnahmen der Innenentwicklung und Nachverdichtungen werden 

nicht auf den Entwicklungsrahmen angerechnet. Sofern die Teilfortschreibung des 

RREP WM erst nach der Fertigstellung der B-Pläne in Kraft tritt, stünden die gesamten 

5,4 ha zur Verfügung. 

 

Fazit: 

Mit den Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung kann die Gemeinde alle ihre 

aktuellen Wohnungsbauvorhaben umsetzen und hat darüber hinaus noch einen Ent-

wicklungsrahmen von ca. 1,4 ha bis 2030. Zusätzlich verbleibt die Möglichkeit zur In-

nenentwicklung und Nachverdichtung. Die Gemeinde sollte daher dem Entwurf der 

Fortschreibung grundsätzlich zustimmen. 
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